
VEREINTE NATIONEN 2/2024          57

DOI: 10.35998/VN-2024-0007 Die UN als ›Geburtshelferin‹ der Dekolonisation  |  O'Malley 

Die UN als ›Geburtshelferin‹ 
der Dekolonisation
In den 1960er Jahren erreichte das Ansehen der Vereinten Nationen einen Höhepunkt, als die  
Organisation maßgeblich die Kampagne zur Dekolonisation vorantrieb. Doch was geschah danach? 
Dieser Beitrag zeichnet den langen und verschlungenen Pfad zur Befreiung nach und wirft die Frage 
auf, ob der Dekolonisationsprozess nun abgeschlossen ist.

In seiner Rede vor dem Internationalen Gerichts-
hof (International Court of Justice – ICJ) in Den 
Haag am 20. Februar 2024, im Rahmen des Ver-

fahrens gegen die israelische Besatzung der Palästi-
nensischen Gebiete, erklärte der südafrikanische 
Botschafter in den Niederlanden Vusi Madonsela: 
»Palästina, das letzte uneingelöste feierliche Ver-
sprechen der Zivilisation, für das die internationale 
Gemeinschaft Verantwortung trägt, muss jetzt er-
füllt werden. Das palästinensische Volk muss die 
Möglichkeit haben, sein unveräußerliches Recht 
auf Selbstbestimmung auszuüben.«1 Er bezog sich 
dabei auf die Verpflichtungen der Vereinten Natio-
nen gegenüber Treuhandgebieten gemäß Kapitel XII 
der UN-Charta. Diese spezielle Formulierung geht 
auf die Satzung des Völkerbunds zurück, der Vor-
gängerorganisation der Vereinten Nationen, in der 
bestimmten Gebieten ein Mandat über andere Ge-
biete erteilt wurde, um sie als Teil des ›feierlichen 
Versprechens‹ der Zivilisation in die Unabhängig-
keit zu leiten. Im Laufe dieses Falles waren die Ar-
gumente vor dem ICJ, dem höchsten Rechtsorgan 
der UN, gespickt mit Verweisen auf Dekolonisa-
tion und viele verwiesen auf das Selbstbestim-
mungsrecht, das dem palästinensischen Volk der-
zeit verweigert wird. Auf einmal standen die UN 
und ihre Rolle beim Schutz und bei der Förderung 
von Selbstbestimmung im Fokus und es kam die 
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generelle Frage auf, wie die Organisation insge-
samt mit dem Thema Dekolonisation umgegan-
gen ist.

Neue Herausforderungen für  
das UN-System

Es waren hauptsächlich Vertreterinnen und Vertre-
ter des Globalen Südens, die die UN von Anfang 
an dafür nutzten, den Dekolonisationsprozess vor-
anzutreiben. Seit den 1950er Jahren beeinflussten 
viele neue UN-Mitgliedstaaten aus Afrika, Asien 
und Lateinamerika Funktionsweise und Struktu-
ren des UN-Systems erheblich. Es handelt sich 
hierbei um einen geografischen Raum, der als 
›Dritte Welt‹ bezeichnet wurde beziehungsweise 
der aus ›Entwicklungsländern‹ besteht. Akteure, 
Organisationen und Staaten aus unterschiedlichen 
Regionen arbeiteten zusammen, um bestehende 
UN-Ausschüsse zu verändern, die Verfahren der 
UN anzupassen und Wege zu finden, um die 
Dekolonisa tion voranzutreiben. Dabei stützten sie 
sich auf die UN-Charta und legten bestehende Ar-
tikel und Regeln neu und innovativ aus. Um die 
unterschiedlichen Probleme der Dekolonisation 
besser bewältigen zu können, arbeiteten die Betei-
ligten gemeinsam daran, die Rolle der UN bei der 
Steuerung dieses Prozesses zu stärken. Sie nutzten 
den Vierten Ausschuss der Generalversammlung für 
besondere politische Fragen und Entkolonialisie-
rung sowie den Treuhandrat (Trusteeship Council) 
und schufen weitere, neue Ausschüsse wie den Son-
derausschuss für Dekolonisation (Special Commit-
tee on Decolonization – C24), um die Unabhängig-
keit von noch unter Kolonialherrschaft stehenden 
Ländern zu beschleunigen und die politische und 
wirtschaftliche Entwicklung von gerade unabhän-
gig gewordenen Ländern zu fördern. Um dies zu 

  1 ICJ Doc. CR 2024/5 v. 20.2.2024, Para. 10.
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Kapitel XI der Charta der Vereinten Nationen definiert 
nichtautonome Gebiete als Hoheitsgebiete, »deren Völker 
noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben«. In 
ihrer Resolu tion 66 (I) vom 14. Dezember 1946 hat die 
Generalversammlung eine Liste von 72 Gebieten erstellt, 
auf die Kapitel XI der Charta Anwendung findet. Strebt 
Neukaledonien an, seine Unabhängigkeit von Frankreich 
zu erklären, um von dieser Liste der nichtautonomen 
Gebiete gestrichen, ein unabhängiger Staat und schließ-
lich ein Mitglied der Vereinten Nationen zu werden?

Die Resolution 1514 (XV) der UN-Generalversammlung vom  
14. Dezember 1960 bekräftigt das Recht der Völker auf 
Selbstbestimmung. Im Rahmen des Abkommens von Nouméa 
zwischen Frankreich und Neukaledonien wurden im Jahr 1998 
bestimmte Kompetenzen auf Neukaledonien übertragen – mit 
Ausnahme von Verteidigung, Sicherheit, Justiz und Finanz
politik. Somit hat sich Neukaledonien auf einen Weg der 
Emanzipation und Dekolonisation sowie der kulturellen, 
sozialen und politischen Souveränität begeben.

Inwieweit arbeitet Neukaledonien mit den UN zusammen 
und kann es von den einzelnen UN-Organisationen vor Ort 
profitieren?

Die Entscheidungen der UN-Generalversammlung bieten 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit für Neukaledonien. Wir 
haben daher Arbeitsbeziehungen etwa mit der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) und der Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) aufgebaut. 
Darüber hinaus profitieren wir von der Unterstützung der 
Abteilung Wahlhilfe in der Hauptabteilung Politische 
Angelegenheiten und Friedenskonsolidierung (DPPA) bei der 
Überprüfung der Wählerlisten.

Wo und wie sehen Sie und die Bevölkerung Neukaledoniens 
die Zukunft Neukaledoniens?

Der Pazifik ist Gegenstand eines ständigen Einflusskampfes 
zugunsten der Interessen großer Mächte. Wir müssen unsere 
regionale Plattform stärken, um den politischen Herausforde-
rungen zu begegnen, wohlwissend, dass die klimatischen 
Herausforderungen weiterhin auf unsere Bevölkerung 
einwirken. In dieser globalisierten Geopolitik wird Neukaledo-
nien seine Anstrengungen für einen freien und solidarischen 
Pazifik fortsetzen.
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erreichen, bildeten sie zu bestimmten Themen for-
melle und informelle Interessensgemeinschaften, 
schalteten UN-Bedienstete ein, schufen neue Re-
geln und Verfahren und engagierten nichtstaat-
liche Organisationen (NGOs), um gegen den  
Status quo zu protestieren: das ungleiche Verhält-
nis zwischen Nord und Süd.

Während die Akteure des Globalen Südens im 
UN-Umfeld zusammenarbeiteten, vernetzten sie sich 
immer stärker. Sie verfolgten gemeinsame Ideen 
zur Dekolonisation, die sie nach und nach auch 
umsetzen konnten. Dies führte schließlich zu grund-
legenden Veränderungen. Durch intensive Kontak-
te zwischen dem Globalen Süden und Vertreterin-
nen und Vertretern des Westens veränderte sich die 
Dekolonisationspolitik in diesen Jahren sehr stark 
und wirkte sich sowohl positiv als auch negativ auf 
die UN und auf die afrikanischen Staaten aus. Ob-
wohl die Vereinten Nationen in den Bereichen De-
kolonisation, wirtschaftliche Eigenständigkeit und 
Menschenrechte kompetenter wurden, führte der 
Kampf um ihre Souveränität viele frisch unabhän-
gig gewordene Staaten direkt in einen Nord-Süd-
Konflikt. Es stellte sich die grundlegende Frage, was 
die UN, die schließlich zum größten Teil von ehe-
maligen Kolonialmächten dominiert werden, über-
haupt tun können und worin die Verantwortung 
der internationalen Gemeinschaft besteht, das 
Thema Kolonialherrschaft endgültig abzuwickeln. 
Wie die Debatten um die israelische Besatzung der 
Palästinensischen Gebiete und die Gräueltaten am 
palästinensischen Volk zeigen, bleiben die Fragen, 
wie und wann die internationale Gemeinschaft 
handeln sollte, nach wie vor äußerst aktuell. Somit 
ist dies auch ein guter Zeitpunkt, um das verlo-
ckende Versprechen der UN, den Prozess der De-
kolonisation zu vollenden, genauer zu untersuchen.

Die UN-Gründungskonferenz und die 
Ursprünge der Dekolonisation

Zwischen April und Juni 1945 versammelten sich 
in San Francisco in den USA rund 850 Delegierte, 
die 50 Nationen vertraten, um auf der Konferenz 
der Vereinten Nationen eine internationale Orga-
nisation zu gründen sowie die UN-Charta und das 
Statut des Internationalen Gerichtshofs (Internati-
onal Court of Justice – ICJ) zu beschließen. Unter 
den Delegierten befanden sich auch Vertreter asia-
tischer und lateinamerikanischer Staaten, wie etwa 
Carlos Rómulo aus den Philippinen, Mahatma 
Gandhi und Vijaya Lakshmi Pandit aus Indien und 
Eduardo Zuleta Ángel aus Kolumbien. Afrika war 
durch Repräsentanten aus Ägypten, Äthiopien, Li-
beria und Südafrika vertreten, doch die meisten 
afrikanischen Staaten standen noch unter Kolo-
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nialherrschaft. Es gab auch antikoloniale Wort-
führer wie William Edward Burghardt Du Bois, 
der das Thema Dekolonisation vorantrieb und in 
eindringlichen Erklärungen ein Ende des Kolonia-
lismus forderte. Er plädierte dafür, allen Staaten 
die Unabhängigkeit zu gewähren, und gemäß Arti-
kel 1.2 der UN-Charta »freundschaftliche, auf der 
Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechti-
gung und Selbstbestimmung der Völker beruhende 
Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln 
und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des 
Weltfriedens zu treffen.«

Trotz dieser lautstarken Rufe nach Unabhängig-
keit für alle Länder der Welt schien es zunächst so, 
als würden die UN das koloniale System aufrecht-
erhalten wollen und die europäischen Kolonial-
mächte und den Imperialismus schützen. Während 
sich die USA offen für ein Ende des Kolonialismus 
einsetzten, lehnten europäische Kolonialmächte wie 
Belgien, Frankreich, Portugal und das Vereinigte 
Königreich trotz Bestimmungen in der Charta zur 
Unabhängigkeit aller Kolonien jegliche Einmi-
schung in ihre Kolonialgebiete entschieden ab. Ne-
ben Artikel 1.2 verweist insbesondere Artikel 2.1 
auf die »souveräne Gleichheit aller ihrer Mitglieder«, 
und laut Kapitel XI der Erklärung über Hoheits-
gebiete ohne Selbstregierung (Non-Self-Governing 
Territories – NSGTs) soll die Unabhängigkeit der 
NSGTs vorangetrieben und den Vereinten Natio-
nen eine Aufsichtsfunktion bei der Überwachung 
der diesbezüglichen Entwicklungen übertragen wer-
den. NSGTs werden in der Charta als »Hoheitsge-
biete […], deren Völker noch nicht die volle Selbst-
regierung erreicht haben,« definiert. Die General- 
versammlung legte zunächst im Jahr 1946 fest, auf 
welche Gebiete sich diese Bestimmungen beziehen, 
und erstellte eine Liste von 72 Territorien, für die 
Kapitel XI der Charta relevant ist.2

Laut Mary-Ann Heiss fand die »Suche nach in-
ternationaler Rechenschaftspflicht« in den Anfangs-
jahren der UN weitgehend durch den Treuhand-
rat und den Informationsausschuss (Committee 
on Information) aus den NSGTs statt.3 Dieser Aus-
schuss verpflichtete die verwaltenden Staaten – Bel-
gien, Frankreich, Portugal, die USA und das Verei-
nigte Königreich – regelmäßig Berichte über die 
Lebensbedingungen der Menschen unter ihrer 
Herrschaft in diesen Gebieten und über die Fort-
schritte auf dem Weg zur Unabhängigkeit vorzule-
gen. In den frühen 1950er Jahren verteidigten die 
europäischen Kolonialmächte ihre Position mit Ar-

tikel 73 (e) der UN-Charta und argumentierten, dass 
diese Berichterstattung sich lediglich auf ›technische‹ 
Informationen über die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung der Völker, über die sie herrschten, 
beschränke und nicht die politische Entwicklung 
dieser Gebiete beträfe. Die kolonialkritischen Mit-
glieder des Ausschusses wie Ägypten, Indien, Kuba 
und die Philippinen wiesen diese Argumentation 
zurück – die politische Entwicklung dieser Gebie -
te sei sehr wohl das Anliegen der Verfasser der 
Charta gewesen.

Um die Argumente der Kolonialmächte anzu-
fechten, brachten Chile und die Philippinen diese 
Frage in einer formellen Resolution in die General-
versammlung ein.4 Auch die gerade erst geschaffene 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der 
die grundlegenden Rechte für die gesamte Mensch-
heit definiert werden, sollte laut Menschenrechts-
vertretern wie Romulo auch in kolonialen Gebie-
ten umgesetzt werden. Nun sollten die Vereinten 
Nationen weitere Informationen liefern, die sich 
nach Ansicht von Akteuren des Globalen Südens 
eben nicht nur auf die ›technische‹ Entwicklung 
dieser Gebiete beschränken sollten, sondern auch 
die Förderung der Menschenrechte und den politi-
schen Fortschritt auf dem Weg zur vollständigen 
Unabhängigkeit einschließen müssten. Die Debatte 
wurde vom Vierten Ausschuss der Generalver-
sammlung aufgegriffen. Der Ausschuss änderte nun 
seine Arbeitsweise und begann, trotz der Einwän-
de der Kolonialmächte und mit Unterstützung von 
Mitgliedern des Globalen Südens, auch Antrags-
steller aus den NSGTs anzuhören und ihre Anlie-
gen zu berücksichtigen. Diese enthüllten oft scho-
ckierende Details über die Zustände in ihren 
Gebieten, die in starkem Kontrast zu dem rosigen 
Bild standen, das in den offiziellen Berichten ver-
mittelt wurde. Die Stärkung des Vierten Ausschus-
ses brachte den NSGTs einen erheblichen Schub in 
Richtung Unabhängigkeit, da sich die normativen 
und moralischen Standards nun verschoben hatten. 

  2 UN Doc. A/RES/66(I) v. 14.12.1946.
  3 Mary Ann Heiss, Fulfilling the Sacred Trust. The UN Campaign for International Accountability for Dependent Territories in the Era of Decoloniza-

tion, Ithaca/New York, 2020.
  4 Roger Normand/Sarah Zaidi, Human Rights at the UN: A Political History of Universal Justice, Bloomington, Indiana 2008, S. 144.

Trotz lautstarker Rufe nach Unabhängigkeit 
schien es zunächst so, als würden die UN das 
koloniale System aufrechterhalten wollen.
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Dies war vor allem auf die Initiativen des Globalen 
Südens zurückzuführen.5 In diesem Zusammen-
hang hatte die Unabhängigkeit Ghanas im Jahr 
1957 einen erheblichen Einfluss auf den weltweiten 
Feldzug gegen alle Formen des Kolonialismus.

Ghana war der erste afrikanische Staat, der vom 
Vereinigten Königreich unabhängig wurde, und als 
Premierminister Kwame Nkrumah an die Macht 
kam, hatte dies Auswirkungen auf den gesamten 
afrikanischen Kontinent. Nkrumah war ein über-

zeugter Panafrikanist, der daran glaubte, dass ein 
geeinter afrikanischer Kontinent der beste Weg sei, 
um den Imperialismus zu besiegen, unter dem Af-
rika litt, und um die Befreiung der afrikanischen 
Staaten herbeizuführen. Er war ein charismatischer 
und provozierender Redner, der Ghanas Plattform 
bei den UN nutzte, um das Thema Dekolonisation 

voranzutreiben. Gleichzeitig vereinte er hier die 
antikolonialen Akteure, um ihre Bemühungen zu 
bündeln.6 Sein Ziel eines freien und geeinten Afri-
kas und dessen Dekolonisation sollte mit Hilfe der 
UN in der Rolle einer Art ›Geburtshelferin‹ er-
reicht werden. Ghana und viele weitere Länder des 
Globalen Südens arbeiteten nicht nur gemeinsam 
auf dieses Ziel hin, es zeigte sich hier ihre Vision 
von den UN als Wegbereiterin zu wahrer Unab-
hängigkeit und Freiheit für die unterdrückten Völ-
ker der Welt.

Während Nkrumahs Rhetorik vom UN-Amts-
sitz in New York bis zu den Dörfern Kongos anti-
imperiale Begeisterung auslöste, kam es im Jahr 
1960 zu einem Höhepunkt: 17 neue afrikanische 
Länder erlangten ihre Unabhängigkeit, und die 
UN erkannte ihre Souveränität offiziell an. Zu die-
sen gehörten Burkina Faso, Benin, Côte d'Ivoire, 
die Demokratische Republik Kongo, Gabun, Ka-
merun, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Niger, 
Nigeria, die Republik Kongo, Senegal, Somalia, 
Togo, Tschad und die Zentralafrikanische Repub-
lik. Die Länder des Globalen Südens, die nun die 
Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten stellten, verfolg-
ten jetzt mit noch mehr Nachdruck das Ziel einer 
gerechteren Weltordnung. Großen Einfluss neh-
mend und die Tagesordnung der Generalversamm-
lung dominierend, begannen Mitglieder wie Chile, 
Ghana, Guinea, Indien und Indonesien, Resolutio-
nen einzubringen, die sich mit verschiedenen As-
pekten der Dekolonisation befassten. Hier ging es 
um das Streben nach wirtschaftlicher Souveräni-
tät, um die Kontrolle von natürlichen Ressourcen 
bis hin zu Forderungen nach wirtschaftlichen und 
sozialen Rechten, die in Verbindung mit politischen 
und bürgerlichen Rechten in der ganzen Welt ver-
wirklicht werden sollten.

Im Dezember 1960 verabschiedete die General-
versammlung eine Resolution in Form der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker.7 Darin wurde das 
Recht aller Völker auf Selbstbestimmung erklärt 
und gefordert, dass mit sofortiger Wirkung die 
Macht an alle noch unter Kolonialherrschaft oder 
Treuhänderschaft stehenden Gebiete übertragen 
werden solle. Die Resolution wurde durch den 
C-24 gestärkt, der mit der Umsetzung der Resolu-
tion beauftragt worden war und die kolonialkriti-
schen Mitgliedstaaten kontrollierten. Im Jahr 1962 
verabschiedete die Generalversammlung dann mit 
großer Mehrheit eine weitere Resolution, in der die 
kürzlich unabhängig gewordenen Länder eine »dau-

  5 Siehe dazu auch Jan Lüdert, Der schwierige Weg in die Unabhängigkeit, VEREINTE NATIONEN (VN), 71.  Jahrgang, 6/2023, S. 255–260. 
  6 Africa Renewal, Visions of Independence, Then and Now, www.un.org/africarenewal/magazine/august2010/visionsindependencethenandnow
  7 UN Doc. A/RES/1514 (XV) v. 14.12.1960; siehe dazu auch Martin Pabst, Die UN und die Entkolonialisierung (I), VN, 63. Jg., 5/2015, S. 207–213.

Der Präsident von Ghana, Kwame Nkrumah, während eines Besuchs am Sitz  
der Vereinten Nationen in New York im Jahr 1961 im Gespräch mit UN-General- 
sekretär Dag Hammarskjöld (r.) und Ralph Bunche (l.).     UN PHOTO: MB

Im Dezember 1960 verabschiedete die General-
versammlung eine Resolution über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Völker.
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erhafte Kontrolle« über ihre natürlichen Ressourcen 
zugesichert bekamen – ein Anspruch, den westliche 
Mächte in den Ausein andersetzungen um wirt-
schaftliche Hoheiten seit dem Jahr 1945 in den UN 
immer wieder angefochten hatten.8 Diese Resoluti-
onen waren für den Dekolonisationsprozess und 
für die Rolle der Staaten des Globalen Südens in 
den UN äußerst bedeutsam. So umfasste die Agen-
da zur Dekolonisation jetzt auch die wirtschaft-
liche Eigenständigkeit, Menschenrechte und die 
soziale und politische Entwicklung in den verblei-
benden NSGTs und post kolonialen Gebieten. 
Gleichzeitig hatten sich Mitglieder des Globalen 
Südens so gut abgestimmt, dass sie einen Konsens 
für die Kampagne zur vollständigen Dekolonisati-
on erreichen konnten. Sie hatten durch diesen Pro-
zess aber auch das Wesen und politische Umfeld 
der Vereinten Nationen dauerhaft verändert.

Der Sonderausschuss für Dekolonisation

Die Resolution 1514 brachte eine wichtige Ent-
wicklung hervor – die Gründung des C-24 im Jahr 
1961. Dieser Ausschuss prüft die politische und 
wirtschaftliche Entwicklung der verbleibenden 
NSGTs, hört ihre Vertreterinnen und Vertreter an 
und entsendet Delegationen in die Gebiete. Auf 
dieser Grundlage kann der 24-köpfige Ausschuss 
der Generalversammlung Resolutionsentwürfe vor-
legen. Er ist dazu da, Möglichkeiten und Metho-
den für die Dekolonisation zu entwickeln und um-
zusetzen. Obwohl er von Anfang an hauptsächlich 
aus Mitgliedstaaten aus dem Globalen Süden be-
stand, ist er nicht immer erfolgreich gewesen. Das 
Prinzip der Selbstbestimmung der Völker, das der 
Ausschuss schützen sollte, hat sich im Laufe der 
Zeit allerdings immer weiter aufgespalten. Auf der 
einen Seite hat der Ausschuss dazu beigetragen, ei-
nige erfolgreiche Fälle von Dekolonisation voran-
zutreiben, wie zum Beispiel bei der Unabhängigkeit 
Namibias im Jahr 1990. In anderen Fällen, in de-
nen die Souveränität umstritten war, wie in der 
Biafra-Krise in den Jahren 1967 bis 1970 in Nige-
ria, dem Streit um Kaschmir, dem Kampf um Na-
galand oder dem Rwenzururu-Konflikt in Uganda, 
blieb der Ausschuss jedoch weitgehend stumm. Ob-
wohl er weiterhin vom Globalen Süden dominiert 
wurde, versuchten diese Staaten nun, mögliche in-
terne Anfechtungen ihrer Souveränität auszuschlie-
ßen und schützten ihre eigene Integrität, indem sie 
separatistische Bewegungen nicht anerkannten oder 
unterdrückten.

Während der 1960er Jahre blieben die neuen 
Mitglieder sehr aktiv.9 Die Solidarität der Antiko-
lonialisten, die den Globalen Süden als Gruppe zu-
sammengeführt hatte, half dabei, den Konsens in 
zentralen Fragen aufrechtzuerhalten. Die Debatten 
um Dekolonisation wandten sich Fragen der wirt-

schaftlichen und sozialen Entwicklung zu und be-
schäftigten sich damit, wie neue Ideen am besten 
gefördert werden könnten. Wie konnte postkoloni-
alen und kürzlich unabhängig gewordenen Staaten 
am besten geholfen werden, von denen viele durch 
die Ausbeutung während des Kolonialismus stark 
unterentwickelt waren? Um diese Probleme anzu-
gehen, brachte der Globale Süden verschiedene 
Mitglieder des afro-asiatischen Blocks, des afrika-
nischen Blocks, der asiatischen Gruppe und der 
lateinamerikanischen Gruppe zu einer formlosen 
Gruppierung zusammen, die als Gruppe der 77 (G77) 
bekannt wurde. Dieser Block vereinte verschiedene 
antiimperiale und antikoloniale Akteure bei den 
Vereinten Nationen, um dort die gemeinsame Agen-
da zu koordinieren, Themen in verschiedenen UN-
Ausschüssen und -Foren voranzubringen und um 
eine strategische Abstimmung und Zusammenar-
beit bei Resolutionen und Handlungsaufträgen zu 
organisieren. 

In der ersten Hälfte der 1960er Jahre, dem ›Ent-
wicklungsjahrzehnt‹, erreichten die G77 eine be-
merkenswerte Einigkeit zwischen ihren doch sehr 
unterschiedlichen Mitgliedern. Diese waren zwar 
alle kolonialkritisch eingestellt, hatten aber zum 
Teil sehr unterschiedliche Interessen, länderspezifi-
sche Eigenheiten und gegensätzliche Ansichten da-
rüber, wie die Dekolonisation am besten zu ver-
wirklichen sei. Indem die G77 es schafften, ihre 
Uneinigkeiten zu überdecken – etwa ob es lieber 
eine bedarfsorientierte oder eine auf Rechten ba-
sierte Entwicklung geben soll – boten sie den unter-
schiedlichen Akteuren einen Rahmen und eine 
Struktur, was deren Handlungsfähigkeit erhöhte. 
Konkrete Fortschritte zeigten sich dann zum Bei-
spiel in der Gründung der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen (United 

In der ersten Hälfte der 1960er Jahre, dem 
›Entwicklungsjahrzehnt‹, erreichten die G77 
eine bemerkenswerte Einigkeit.

  8 UN Doc. A/RES/1803 (XVII) v. 14.12.1962.
  9 Siehe auch Martin Pabst, Die UN und die Entkolonialisierung (II), VN, 64. Jg., 1/2016, S. 14–19.
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Nations Conference on Trade and Development – 
UNCTAD) und der Zusammenlegung des Sonder-
fonds der Vereinten Nationen für die wirtschaftli-
che Entwicklung (Special United Nations Fund for 
Economic Development – SUNFED) und des Rates 
für technische Hilfe (Technical Assistance Board) 
zum Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(United Nations Development Programme – UNDP).

Dekolonisation erneut fester Bestandteil 
der Tagesordnung

Die Dynamik und Energie der 1960er und 1970er 
Jahre geriet in den 1980er Jahren ins Stocken, als 
eine weltweite Wirtschaftsrezession die Volkswirt-
schaften des Globalen Südens fast komplett rui-
nierte. Während sich mit dem Ende des Ost-West-
Konflikts Anfang der 1990er Jahre ein neuer 
internationaler Frieden abzuzeichnen begann, schie-
nen die Vereinten Nationen als Reaktion auf die 
massiven Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
die Völkermorde in Bosnien und Ruanda jedoch zu 
scheitern. Der Fokus der UN richtete sich nun dar-
auf, Konflikte zu lösen, die Themen Selbstbestim-

mung und Dekolonisation traten in den Hinter-
grund. Dabei war für viele Akteure des Globalen 
Südens klar, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen den Konflikten und dem Erbe der Dekoloni-
sation gab. Ein Selbstbestimmungsthema, das wei-
ter auf der Tagesordnung blieb, war das Problem 
des israelisch-palästinensischen Konflikts. Als Re-
aktion auf diese anhaltende Krise wurde verstärkt 
auf die Generalversammlung zurückgegriffen. Im 
Jahr 2012 erhielt das palästinensische Streben nach 
einem eigenen Staat einen bedeutenden Impuls, als 
die Generalversammlung beschloss, Palästina den 
Status eines ›Nichtmitgliedstaats mit Beobachter-
status‹ zu verleihen.10 Trotz der Einwände der USA 
und Israels gewann die politische Kampagne mit 

138 Ja-Stimmen weiter an Boden, auch wenn es 
sich als zunehmend schwierig erwies, eine Resolu-
tion im Sicherheitsrat zu verabschieden.11

Die palästinensische Frage und fortdauernde 
Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts des 
palästinensischen Volkes waren und sind ein Dreh- 
und Angelpunkt, um den herum der Globale Süden 
seine Solidarität in Form von konkreten Aktionen 
ausdrückt. Als Nelson Mandela erklärte: »Wir 
wissen nur zu gut, dass unsere Freiheit ohne die 
Freiheit der Palästinenser unvollständig ist«,12 
wollte er damit auch die Verbindungen zwischen 
der südafrikanischen Bevölkerung und den arabi-
schen Nationen betonen. In dieser Angelegenheit 
haben die Akteure des Globalen Südens immer öf-
ter den ICJ angerufen, um den Dekolonisations-
prozess zu vollenden und die Bestimmungen des 
Völkerrechts zu nutzen, um die Unterdrückung des 
palästinensischen Volkes zu beenden. Gemäß Arti-
kel 96 der UN-Charta können die Generalver-
sammlung und der Sicherheitsrat den Gerichtshof 
um ein Gutachten ersuchen. Alle UN-Mitglied-
staaten sind verpflichtet, die Entscheidungen des 
ICJ zu befolgen, die ein rechtliches Gewicht und 
eine moralische Autorität haben. 

Im Jahr 2019 wurden mit dem Fall des Chagos-
Archipels einige der wichtigsten Fragen der Deko-
lonisation vor dem Gerichtshof verhandelt. Mit 
Gewalt vertrieben hier im Jahr 1960 das Vereinigte 
Königreich und die USA die Bevölkerung des Ar-
chipels, um dort den Militärstützpunkt Diego 
Garcia zu errichten. Da es sich hier um eine Verlet-
zung des Selbstbestimmungsrechts handelte, stimm-
te Jahrzehnte später die Generalversammlung mit 
einer überwältigenden Mehrheit von 94 Ja- und 15 
Nein-Stimmen dafür, den Streit zwischen Mauritius 
und dem Vereinigten Königreich an den ICJ zu ver-
weisen. Bei der Anhörung des Falles im Den Haager 
Friedenspalast im Jahr 2018 argumentierten die 
Anwälte von Mauritius, dass der Prozess der Deko-
lonisation unvollständig sei, solange das Vereinigte 
Königreich das Chagos-Archipel besetzt halte. In 
seiner Verteidigung behauptete das britische An-
waltsteam, es handele sich um einen ›bilateralen 
Hoheitsdisput‹, für den der Gerichtshof nicht zu-
ständig sei. Der Gerichtshof sah dies jedoch an-
ders. Zwar sei die Resolution 1514 der Generalver-
sammlung nicht bindend, sie habe aber einen 
›normativen Wert‹. Er verurteilte die anhaltende 
britische Kontrolle über das Gebiet als unrecht-

Für viele Akteure des Globalen Südens war klar, 
dass es einen Zusammenhang zwi schen den  
Konflikten und dem Erbe der Dekoloni sation gab.

10 UN-Dok. A/RES/67/19 v. 29.11.2012.
11 Siehe dazu auch den Hauptbeitrag von Richard Gowan in diesem Heft.
12 Address by President Nelson Mandela at International Day of Solidarity with Palestinian People, Pretoria, 4.12.1997, www.mandela.gov.za/

mandela_speeches/1997/971204_palestinian.htm
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mäßig und forderte das Vereinigte Königreich auf, 
seine Präsenz dort ›so schnell wie möglich‹ zu be-
enden. Damit stellte der Gerichtshof unmissver-
ständlich fest, dass er für Fälle von anhaltender 
Dekolonisation zuständig ist und unterstrich er-
neut die Bedeutung des Völkerrechts, um den De-
kolonisationsprozess zu vollenden.

Macht der UN wird auf die Probe gestellt

Der durch das Chagos-Archipel geschaffene Präze-
denzfall wurde in letzter Zeit öfter im Zusammen-
hang mit Fällen zur Situation in Gaza und den be-
setzten Gebieten zitiert. Bei seiner Klage gegen 
Israel im Januar 2024 argumentierte das südafri-
kanische Anwaltsteam, dass Israel als Vertragspar-
tei des Übereinkommens über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermords des Jahres 1947 gegen 
seine Verpflichtungen verstoße angesichts der der-
zeitigen Militäraktionen in Gaza. In seiner Forde-
rung an den Gerichtshof, vorläufige Maßnahmen zu 
erlassen, argumentierte Südafrika, dass es Beweise 
für eine Genozidabsicht bei Israels Militäraktionen 
gegen den Gazastreifen gäbe, nach dem Angriff der 
Hamas auf sein Gebiet am 7. Oktober 2023. Der 
ICJ forderte zwar kein Ende der israelischen Mili-
täraktionen, ordnete aber in einer Eilentscheidung 
an, dass Israel sich jeglicher Handlungen enthalten 
müsse, die als Völkermord gegen die palästinensi-
sche Bevölkerung angesehen werden könnten. Er 
wird nun in der Hauptsache prüfen, ob ein Völker-
mord vorliegt.

Parallel dazu wird in der ›Großen Halle der Jus-
tiz‹ des Gerichts ein weiterer, im Jahr 2022 eben-
falls von der Generalversammlung an den ICJ ver-
wiesener Fall verhandelt, in dem die israelische 
Besatzung des Westjordanlands und Ostjerusa-
lems als illegal bezeichnet wird. Aufgrund einer 
Resolution des Vierten Ausschusses, der sich mit 
98 Stimmen für die Anrufung des Gerichtshofs 
aussprach, wundert es kaum, dass eine Rekordzahl 
von Eingaben aus 52 Staaten und drei internatio-
nalen Organisationen angehört wurde. Die Vor-
würfe gegen Israel lauten, dass die Besatzung der 
Palästinensischen Gebiete seit dem Jahr 1967 ille-
gal sei, ebenso wie das Apartheidregime, das das 
Land in diesen Gebieten errichtet habe. Dies stelle 
eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts des 
palästinensischen Volkes dar. Der südafrikani-
sche Botschafter bezeichnete das Selbstbestim-
mungsrecht als die ›Magna Charta‹ der Dekolonisa-
tion und verwies auf den Präzedenzfall des 
Chagos-Archipels, mit dem die Resolution 1514 
zum Gewohnheitsrecht wurde. Er verurteilte den 
›Siedlerkolonialismus‹ der israelischen Besatzung 
und verwies auf das Rechtsgutachten des Gerichts-

hofs im Völkermordprozess. Er forderte, dass alle 
Siedlungen aufgelöst werden sollten und allen 
Flüchtlingen das Recht auf Rückkehr gewährt wer-
den sollte.

Neben den anderen Anträgen, in denen es hieß, 
dass Israel mit seiner illegalen Besatzung die inter-
nationalen Menschenrechte verletzt, gegen zwin-
gendes Recht oder die Gesetze zum Einsatz von 
Gewalt verstoßen habe – einschließlich des Verbots 
der gewaltsamen Aneignung von Gebieten – zog 
sich die Sprache der Dekolonisation wie ein roter 
Faden durch die Erklärungen. Auch wenn der Aus-
gang der beiden laufenden Fälle noch nicht fest-
steht, so lautet der Tenor der Debatte eindeutig, 
dass die internationale Gemeinschaft und die UN 
die Verantwortung für den Dekolonisationsprozess 
übernehmen und ihn fortsetzen sollten. 

Die Fälle der Chagos-Inselgruppe oder Palästina 
haben der Dekolonisationsdebatte und vor allem 
der Rolle der UN, den Weg zur Selbstbestimmung 
für alle Völker und Gebiete zu ebnen, neues Leben 
eingehaucht. Die emanzipatorische Rhetorik der 
Dekolonisation wirkt sich nicht nur weiterhin auf 
das Völkerrecht aus, sondern hat nun auch im in-
ternationalen Diskurs wieder an Bedeutung ge-
wonnen. Wir sind an einem Punkt angekommen, 
der die rechtliche und moralische Macht der UN 
auf die Probe stellt. Die bisherige Bilanz der Deko-
lonisation sollte die UN dazu veranlassen, das Völ-
kerrecht herauszufordern, um auf die Verletzung 
einiger seiner Grundprinzipien zu reagieren. Die 
Dekolonisation ist bisher alles andere als abge-
schlossen, sie ist ein kontinuierlicher und kontro-
verser Prozess, der an die schlimmsten Verstöße 
gegen die Grundwerte der Menschheit und gleich-
zeitig an das hoffnungsvollste Versprechen auf zu-
künftige Freiheit erinnert.

Aus dem Englischen von Regine Eickhoff.


